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Heute ist unbestritten, dass die Nationalsozialisten einen Rassen- und Weltanschauungskrieg 

führten, der alle Versuche, die militärischen Aktionen der deutschen Wehrmacht soldatisch zu 

rechtfertigen, obsolet werden lässt. Norbert Blüm brachte dies als Arbeitsminister auf die grif-

fige Formel, die Wehrmacht hätte auch Auschwitz verteidigt. Vor diesem Hintergrund ist es 

schwer, jene ins Unrecht zu setzen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, der Mitwir-

kung an der Fortsetzung des Krieges widersetzt und entzogen haben. Alfred Andersch hat 

dazu in seiner Veröffentlichung „Kirschen der Freiheit“ Richtiges gesagt, als er die Desertion 

als „seinen 20. Juli 1944“ bezeichnete. 

 

Lange Jahre hatte sich allerdings nicht der zu rechtfertigen, der bis zum letzten Tage zu der 

Fahne stand, die das Hakenkreuz trug, oder sich auf einen Eid berief, den bereits 1938 Gene-

raloberst Ludwig Beck als moralisch höchst fragwürdig verworfen und in seiner Geltung be-

stritten hatte. Vielmehr wurde derjenige moralisch als verwerflich dargestellt, der sich der 

weiteren Mitwirkung am Krieg als Soldat durch seine Entfernung von der Truppe entzogen 

hatte.  

 

Dabei wird man gewiss verschiedene Motive unterscheiden können. So sind bereits aus den 

ersten Kriegstagen Desertionen bekannt, die aus politischen Gründen erfolgten. Fest steht: 

Deserteure gingen stets ein hohes Risiko für sich und ihre Angehörigen ein und hatten auch 

keinerlei Sicherheit auf eine bevorzugte Behandlung in der Kriegsgefangenschaft. Manche, 

die sich als Regimegegner empfanden, ertrugen die Demütigung nicht, die Uniform der 
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Wehrmacht zu tragen, weil sie diese klarsichtig als Werkzeug des NS-Staates und Instrument 

der Unterdrückung und Gefährdung europäischer Völker erkannt hatten.  

 

In den letzten Kriegsmonaten nahmen Desertionen zu. Dies ist angesichts der desolaten 

Frontverläufe und der unverantwortlichen Kriegsführung auf deutscher Seite verständlich. 

Sinnlose Durchhaltebefehle nahmen keinerlei Rücksicht auf die militärische Lage. Befehle, 

eine „verbrannte Erde“ zurückzulassen, machten aus Soldaten immer wieder Angehörige einer 

bewaffneten Macht, die erkannten, dass die militärische Führung ihnen Verbrechen zumutete 

und sie dadurch schuldig werden ließ. 

 

Dies zu erkennen, ist die Voraussetzung einer grundsätzlichen Anerkennung des Unrechts, das 

Deserteuren durch die deutsche Nachkriegsgesellschaft angetan wurde. Ebenso brauchte es 

Zeit, bis anerkannt wurde, dass die strafrechtliche Verfolgung von Deserteuren unverhältnis-

mäßig und keineswegs pauschal rechtsmäßig war. Vielfach ist überliefert, dass die Urteile 

gegen Deserteure einen demonstrativen Zweck hatten. Urteile sollten abschrecken, um die 

militärische Disziplin wiederherzustellen, eine Disziplin übrigens, die die politische und mili-

tärische Führung keineswegs immer praktizierte. Vielfach ist überliefert, dass Nationalsozia-

listen und auch hohe Truppenführer ihre Haut ohne Rücksicht auf die ihnen anvertrauten Zivi-

listen oder Soldaten zu retten suchten. Statt dessen wurden in Verfahren gegen Deserteure 

Handlungsspielräume, die der Richter hatte, sehr selten genutzt, weil der Abschreckungseffekt 

im Vordergrund stand. Auch dies muss berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, die 

Urteile gegen Deserteure grundsätzlich aufzuheben. 

 

Die Gegengründe dieser Argumentation sind häufig gehört worden und reichen von der an-

geblichen Gefährdung der Front und der Kameraden bis zur Infragestellung der Lauterkeit von 

Fluchtmotiven und Überlebenswünschen. Empirisch sind diese Vorwürfe niemals belegt wor-

den, sondern spiegeln bis heute das wichtigste Erklärungsmuster derjenigen, die bis zum Ende 

des NS-Staates folgebereit und gehorsam blieben. Es ist nicht bekannt, dass Deserteure die 

Zivilbevölkerung gefährdet hatten. Denn die Lage der Flüchtlinge wurde durch verantwor-

tungslos verspätete Aufforderungen durch die politische Führung bestimmt, die Flucht zu er-

greifen. Soldaten, die sich Flüchtlingen anschlossen, gefährdeten diese nicht, sondern halfen 

sehr oft, wie die Berichte über Vertreibung und Flucht zeigten. 

 

Angeführt wird auch, dass die Unterschiedlichkeit der Desertionsmotive und deren moralische 

Bewertung eine pauschale Aufhebung der Urteile erschwere oder gar unmöglich mache. Wer 
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davon ausgeht, dass der NS-Staat ein Unrechtsstaat war, insbesondere dann, wenn er seine 

rassen- und machtpolitischen Ziele verwirklichte, wird dieses Argument nicht teilen können. 

Auch das Militärstrafrecht war im NS-Staat zu einem Instrument politischer Unterdrückung 

gemacht worden, was sich nicht zuletzt in den Willkürakten der letzten Kriegsmonate zeigte. 

Der NS-Staat schlug gleichsam blind um sich und machte die Militärstrafrichter vielfach zu 

Bütteln. Von deren Verhalten kann man sich nur pauschal und prinzipiell distanzieren. Hinzu 

kommt, dass in einem durchpolitisierten System wie dem NS-Staat selbst private Gründe poli-

tisiert wurden, die Verteidigung menschlicher Handlungsmuster also ein politischer Akt war. 

 

Vor diesem Hintergrund empfehle ich dringend, im Hinblick auf die weitere Aufhebung der 

Unrechtsurteile aus der NS-Zeit politische Entscheidungen zu fällen, die zu einer grundsätzli-

chen Rechtfertigung der Desertion im Dritten Reich führen. Einzelfallprüfungen stoßen an 

eine Grenze, weil es Deserteure aus ganz unterschiedlichen Gründen gab. Dazu gehören An-

gehörige des Attentatsversuchs vom 20. Juli wie Ludwig von Hammerstein, junge Soldaten 

wie Erich Loest oder der spätere Pressesprecher des Berliner Senats Winfried Fest. Sie alle 

sahen keine Schande darin, desertiert zu sein. Denn es handelte sich um Desertion aus der 

bewaffneten eines totalitären Staates. Dieser hatte einen umfassenden weltanschaulichen Füh-

rungsanspruch erhoben, bei der Verfolgung seiner wie auch immer definierten Gegner keiner-

lei Verhältnismäßigkeit gewahrt und bis in die letzten Kriegstage hinein seine verbrecheri-

schen Ziele mit dem Kriegsgeschehen verbunden. Deutsche Soldaten wurden nicht durch De-

serteure, sondern durch eine skrupellose Kriegsführung gefährdet, die am Ende sogar das 

deutsche Volk weitgehend abgeschrieben hatte, wie vielfach überlieferte Äußerungen Hitlers 

belegen. Deshalb ist es auch unangemessen, immer wieder zu betonen, dass Deserteure, die 

eine sich auflösende Front verlassen hatten, militärisch weiterhin eine wichtige Funktion ge-

habt hätten – eher im Gegenteil. 

 

So ist es an der Zeit, durch ein klares Bekenntnis zu den Deserteuren, die sich der Mitwirkung 

an einem aus vielen Gründen verbrecherischen Krieg entzogen, ihrer riskanten und lebensge-

fährlichen Tat Respekt zu zollen.  

 

Desertion war kein Ausdruck von Feigheit, sondern die Folge von Einsicht. Verantwortungs-

losigkeit, gar Kameradenverrat oder Gefährdung der Zivilbevölkerung lässt sich dieser Tat 

nicht zuschreiben. Das Risiko des Deserteurs, von deutscher Hand getötet zu werden, war 

außerordentlich hoch. Desertion verlangte Konsequenz und Mut.  
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Und es sind auch keine die Disziplin gefährdenden Auswirkungen für die gegenwärtige Trup-

penführung zu befürchten, denn die Wehrmacht verteidigte ein verbrecherisches System. Die 

moderne Bündnisverteidigung wird dagegen von den Soldaten im Einsatz gerade als Eintreten 

für ein verfassungsstaatliches Wertesystem gerechtfertigt. 


